
Angemessene Kosten der Unterkunft (gültig ab 01.08.2025) 
Bei der Feststellung, ob eine Wohnung angemessen ist, müssen Größe der 
Wohnung und die Kosten geprüft werden. Hierbei sind die folgenden Werte zugrunde 
zu legen: 

Wohnungsgröße: 

Haushaltsgröße  Max. Wohnungsgröße  
1 Person  25 qm bis 50 qm  
2 Personen  bis 60 qm  
3 Personen  bis 72 qm  
4 Personen  bis 84 qm  
5 Personen  bis 96 qm  
Jede weitere Person  + 12 qm  
 

Kaltmiete: 

 

 



 

Kalte Nebenkosten: 

 

 

Heizkosten (gültig nur bei Mietangeboten/Neuanmietungen): 

 


